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Bauamt

GZ: 131-9/2025-STER 6-Errichtung
Halle/Biiro/05
Datum: 03.06.2026

Kontaktdaten

SB: DI Stefan Roth

Abt: Bauamt

Tel: +43 3136 52405-

Mail: gde@premstaetten.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschéftszeichen (GZ) anfiihren
GZ: 131-9/2025-STER 6-Errichtung Halle/Biiro
Ggst.: Errichtung Hallenkomplex,Errichtung Blrogebaude, Errichtung Funktionsgebaude, Errichtung
Trafostation, Errichtung PkW Abstellflachen, Errichtung Sichtschutzwande, Errichtung Au3enanlagen,
Errichtung Einfriedung, Errichtung Gelandeveranderungen, Errichtung Werbe- u.

Ankindigungsanlagen

Kundmachung und Ladung

zur Bauverhandlung

Mit Antrag, ha eingelangt am 19.12.2025, erganzt mit Ansuchen, ha eingelangt am 26.05.2026, hat die
SMB Real Estate Management GmbH, 8075 Hart bei Graz, gemal § 22 Abs 1 des Steiermarkischen
Baugesetzes (Stmk BauG), LGBI Nr 59/1995, in der geltenden Fassung, um die Erteilung der

Bewilligung fur die Errichtung von

1. eines nicht unterkellerten Hallenkomplex mit
a. einer Produktionshalle (BTA) mit westlichem Vordach,
b. einer Lagerhalle (BTB) mit innenliegendem Fachboden, siid- und westlichem Vordach und

einem Lagerraum zur Nachtabholung,
C. einem dreigeschossigen Halleneinbau (BTC) mit Werkstatten, Biro- und Sanitarrdumen

und Aufzugsanlage sowie einem Briickenlibergang im 1. OG zum Buro (BTD),
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eines nicht unterkellerten, flinfgeschossigen Bilrogebdudes mit Lift (BTD) mit
Flachdachausfuhrung mit Vordachern sowie vorgelagerten Terrassen im EG in Richtung Osten
und Sldosten,

eines Funktionsgebdudes im sudwestlichen Bauplatzgrenzbereich mit Uberdachter Waschbox,
einem Uberdachten Raum zur Holzbearbeitung und einem Gefahrenstofflager sowie einem
dazwischenliegenden Aufstellplatz fiir Reststoffmulden ohne Uberdachung,

einer begehbaren Trafostation (Fertigtrafostation),

von 173 PKW-Abstellflachen (davon 3 barrierefreien Parkplatze und 26+2 Abstellflachen mit
Ladepunkte fir E-Fahrzeuge) mit entsprechenden befestigten Verkehrs- und Parkflachen,

von 30 Uberdachten Fahrradabstellflachen fir hohenversetzte Stander nordlich des
Blrogebaudes,

von 3 Sichtschutzwanden, eine im Sitiden beim Funktionsgebdude, sowie 2 Sichtschutzwande im
suddstlichen Bereich des Hallenkomplexes,

von Aullenanlagen mit befestigten Flachen fir Verkehrs-, Park- und Manipulationsflachen, Zu-
und Abfahrtsbereich mit Toranlage im nordwestlichen Bauplatzeckbereich, mit
Verbringungsanlagen fiir die Verbringung samtlicher Niederschlagswasser von den Dachflachen
und befestigten Flachen, sowie mit einem Ldschwasserbecken mit Seicht Wasserzone im
sudostlichen Bauplatzeckbereich,

einer befestigten Zufahrtsstrale mit entsprechenden Verbringungsanlagen im nordwestlichen
Bauplatzeckbereich,

einer umlaufenden Einfriedung mit Zufahrtsschiebetor in der Hohe von ca. 2,00 m,

von Gelandeveranderungen und

von Ankindigungs- und Werbeeinrichtungen in Form von beleuchteten Firmenaufschriften an der
Nord- und Westfassade der Produktionshalle, an der Sudfassade des Funktionsgebdudes und

im Bereich des Fahrradabstellbereiches

auf den Bauplatzen, bestehend aus dem Grundstiick 396 aus EZ 130 und dem Grundstiick 399/2
aus EZ 389 in KG 63246 Laa, angesucht.

Hieruber werden im Sinne der §§ 19, 39 bis 44 AVG 1991, BGBI Nr 1991/51 idgF, sowie gemalR §§ 24
ff Stmk BauG, LGBI Nr 59/1995 idgF, die Bauverhandlung und der Ortsaugenschein auf Antrag fur

Donnerstag, 25.06.2026,

mit Beginn um ca. 15:00 Uhr

mit dem Zusammentritt an Ort und Stelle, gegeniiber Sternweg 1, bei der geplanten

Grundstiickszufahrt im westlichen Bauplatzbereich, angeordnet.
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Im Anschluss an den Ortsaugenschein erfolgt die Protokollierung vor Ort.

Verhandlungsleitung:  Dipl.-Ing. Stefan Roth

Sie sind eingeladen, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht
jedoch nicht. Sie kdnnen selbst kommen oder einen Vertreter entsenden. Der Vertreter muss mit der
Sachlage vertraut, voll handlungsfahig und bevollmachtigt sein. Von einer Vollmacht kann nur dann
abgesehen werden, wenn es sich beim Bevoliméachtigten um eine zur berufsmafRigen Parteien-
vertretung befugte Person handelt oder wenn Sie durch Familienmitglieder, Haushaltsangehérige oder
Angestellte (bei beruflichen oder anderen Organisationen durch Funktionare) vertreten werden und der
Verhandlungsleiter sowohl die vertretene als auch die vertretende Person persénlich kennt und auch
von deren Vertretungsbefugnis Kenntnis hat. Es steht Ilhnen frei, gemeinsam mit Ihrem bevollmachtigten

Vertreter zu kommen.

Die Nachbarn und sonstigen Beteiligten werden eingeladen, sofern sie etwas vorzubringen

beabsichtigen, bei der Verhandlung zu erscheinen.

Dem Ansuchen wiirde stattgegeben werden, sofern sich nicht von Amts wegen Bedenken dagegen

ergeben.

Rechtsgrundlagen: §§ 24 bis 27 des Steiermarkischen Baugesetzes (Stmk BauG), LGBI 59/1995
idgF und §§ 19, 39 bis 44 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG), BGBI 1991/51
idgF

Hinweis fir den Antragsteller

Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgefiihrt oder auf
Ihre Kosten auf einen anderen Termin vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versaumen (lhr
Vertreter diese versaumt). Hinweise auf sonst erforderliche Unterlagen, die zur Verhandlung

beizubringen sind, finden Sie beim Zustellvermerk.

Gemal § 25 Abs 3 ist die Kennzeichnung der Bauplatzgrenzen Voraussetzung fur die Bauverhandlung.
Die Grundstlicksgrenzen sind in der Natur zu kennzeichnen und die Lage von geplanten Neu- und

Zubauten von Gebauden sind darzustellen.

Hinweise fur den Nachbarn
Als Nachbar beachten Sie bitte, dass Sie gemaR § 27 Abs 1 des Stmk BauG l|hre Stellung als Partei

verlieren, soweit Sie nicht spatestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behdrde schriftliche

oder wahrend der Verhandlung mundliche Einwendungen im Sinne des § 26 Abs 1 leg cit erheben.
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Danach nicht rechtzeitig vorgebrachte Einwendungen finden daher im weiteren Verfahren keine
Berucksichtigung. Fir sémtliche Formen der elektronischen Einbringung haben Sie die im Internet unter
der Adresse: https://www.premstaetten.gv.at/impressum/ bekannt gemachten technischen

Voraussetzungen und organisatorischen Beschrankungen des elektronischen Verkehrs zu beachten.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass gemal § 27 Abs 3 des Steiermarkischen
Baugesetzes dann, wenn ein Nachbar glaubhaft macht, dass er durch ein unvorhergesehenes oder
unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen im Sinne des § 26 Abs 1 leg. cit. zu
erheben, und ihn kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens frifft, er seine
Einwendungen binnen zwei Wochen nach Wegdfall des Hindernisses auch nach Abschluss der
Bauverhandlung vorbringen kann, und zwar bis zum Ablauf von acht Wochen ab tatsachlichem
Baubeginn oder ab Kenntnis der bewilligungspflichtigen Nutzungsanderung, langstens jedoch bis zum

Ablauf eines Jahres ab durchgefuhrter Nutzungsanderung.

Bitte beachten Sie, dass eine langere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder unabwendbares

Ereignis darstellt.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass ein Nachbar, der nicht gemafl § 27 Abs 1 leg. cit. seine
Parteistellung verloren hat und dem kein Bescheid zugestellt worden ist (ibergangener Nachbar), nur
bis zum Ablauf von drei Monaten ab tatsachlichem Baubeginn oder ab Kenntnis der
bewilligungspflichtigen Nutzungsanderung, langstens jedoch bis zum Ablauf eines Jahres nach
durchgefuhrter Nutzungsanderung, nachtragliche Einwendungen gegen die bauliche Malnahme

vorbringen oder die Zustellung des Genehmigungsbescheides beantragen kann.

Schlie3lich sei darauf hingewiesen, dass gemall § 27 Abs 5 des Steiermarkischen Baugesetzes
Einwendungen nach Abs 3 und 4, solange uber das Bauansuchen noch nicht entschieden wurde, von
der Behorde in gleicher Weise zu berticksichtigen sind, als waren sie in der mindlichen Verhandlung
erhoben worden. Wurde hingegen der Baubewilligungsbescheid bereits erlassen, gilt die Einbringung
der Einwendung als Antrag auf Zustellung des Genehmigungsbescheides. Gegen den
Genehmigungsbescheid oder gegen den dem Antrag auf Zustellung nicht stattgebenden Bescheid ist
ein Rechtsmittel zuldssig. Fur das weitere Verfahren ist die zum Zeitpunkt der Erlassung des

erstinstanzlichen Bescheides mafigebliche Rechtslage zu bertcksichtigen.
Der Antrag und die Ubrigen Unterlagen (Plane, sonstige Behelfe und Gutachten) liegen bis zum

Verhandlungstag wahrend der Amtsstunden in der Marktgemeinde Premstatten, Hauptplatz 1, 8141

Premstatten, zur Einsicht auf.
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Ein Termin flr diese Akteneinsicht ist nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit der
zustandigen Referentin / dem zustandigen Referenten unter der Telefonnummer +43 3136 / 52 405

oder per E-Mail unter gde@premstaetten.gv.at moglich.

Gegen diese Anberaumung ist gemaf § 19 Abs 4 AVG kein ordentliches Rechtmittel zulassig.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verhandlung — abgesehen von der personlichen Verstandigung
der bekannten Bauwerber, Eigentiimer, Anrainer, Beteiligten und Sachverstéandigen mit Zustellnachweis
(RSb) — auch durch Anschlag an der Amtstafel der Marktgemeinde Premstatten, (Hauptplatz 1, 8141
Premstatten) sowie durch Veréffentlichung auf der Website der Behdrde: https://premstaetten.gv.at

unter https://premstaetten.gv.at/buergerservice/amtstafel bis zum Tag der Verhandlung kundgemacht

wird.

Fur den Blrgermeister

DI Stefan Roth
(elektronisch gefertigt)

Unterzeichner Mar kt genei nde Prenstatten

Datum/Zeit-UTC 2026- 06- 03TO7: 38: 32+02: 00

Aussteller-Zertifikat | a- si gn- cor por at e- 07

Serien-Nr. 555607295

Prufinformation| | nf or mat i onen zur Prifung der el ektroni schen Signatur finden Sie unter:
https://ww. si gnat ur pruefung. gv. at

Hinweis Di eses Dokument wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck di eses Dokunents hat genéfR
§ 20 E-Governnent-Cesetz die Beweiskraft einer o6ffentlichen Urkunde.

Seite 5von 5



mailto:gde@premstaetten.gv.at
https://premstaetten.gv.at/
https://premstaetten.gv.at/buergerservice/amtstafel

		2026-06-03T07:38:32+0200
	Marktgemeinde Premstätten
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




